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Hinweise zur Führung des Betriebsbuches

in Fachbetrieben nach WHG

Die vorliegenden Hinweise richten sich an alle Mitglieder der Güte- und Überwachungsgemeinschaft Technische Gebäudeausrüstung e.V. (GTGA), die im Rahmen ihrer Mitgliedschaft zur Erlangung der Fachbetriebseigenschaft nach WHG der Überwachung durch die GTGA unterliegen. 

Überwachte Mitglieder sind unter anderem verpflichtet, die sachlichen und personellen Anforderungen an Fachbetriebe, die das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die auf Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes erlassene Verordnungen aufstellen, jederzeit einzuhalten und sicherzustellen. 
Neben den Erst- und Regelprüfungen, die im Auftrag der GTGA durch qualifizierte Sachverständige durchgeführt werden (Fremdüberwachung), haben die Fachbetriebe auch eine Eigenüberwachung zu gewährleisten, für die der jeweils benannte betrieblich Verantwortliche (bV) zuständig ist. Zur Gewährleistung der Eigenüberwachung hat er unter anderem ein Betriebsbuch gemäß den nachfolgenden Hinweisen zu führen. 
· Das Betriebsbuch kann in Papierform oder elektronisch als Datei geführt werden. Ein Muster-Betriebsbuch findet sich als Anlage zu diesen Hinweisen. Zudem ist ein Download der Musterseiten des Betriebsbuchs im Mitgliederbereich auf www.gtga.de möglich.
· Das Betriebsbuch muss dem Fremdüberwacher, also insbesondere dem von der GTGA beauftragten Sachverständigen, zugänglich sein. 
· Das Betriebsbuch muss die im Muster-Betriebsbuch (vgl. die Anlage zu diesen Hinweisen) geforderten Angaben vollständig und aktuell enthalten.

· Die im Betriebsbuch festgehaltenen Aufzeichnungen sind ereignis- und zeitnah zu führen und vom betrieblich Verantwortlichen zu unterschreiben.

· Sind in einem Betrieb mehrere betrieblich Verantwortliche benannt, führen sie das Betriebsbuch gemeinsam. Sofern verschiedene Verantwortungsbereiche bestehen, können getrennte Teile des Betriebsbuches geführt werden.
· Ergeben sich bei der Eigenüberwachung Mängel, sind diese unverzüglich abzustellen. Die festgestellten Mängel sowie die ergriffenen Maßnahmen sind im Betriebsbuch einzutragen. 
Das Betriebsbuch ist Gegenstand der Fremdüberwachung. Es wird bei den Regelüberwachungen durch den von der GTGA beauftragten Sachverständigen kontrolliert. Es ist darüber hinaus dem Überwachungsausschuss der GTGA jederzeit auf Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnungen im Betriebsbuch sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

Unvollständige, unrichtige oder verfälschte Aufzeichnungen im Betriebsbuch begründen die Vermutung, dass der betrieblich Verantwortliche die ihm nach den Bestimmungen der Gütegemeinschaft obliegenden Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt. Eine nicht ordnungsgemäße Führung des Betriebsbuches wird vom Überwachungsausschuss geahndet und kann dazu führen, dass einem Unternehmen die Fachbetriebseigenschaft nicht zuerkannt wird.
Das Betriebsbuch besteht aus drei Teilen.

Der Teil 1 betrifft die fachbetriebspflichtigen Projekte. 

Der Teil 2 betrifft den/die betrieblich Verantwortlichen. 

Der Teil 3 betrifft die Mitarbeiter des Unternehmens, etwa im Hinblick auf die innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung, erteilte Unterweisungen.

Die einzelnen Teile des Betriebsbuchs sind unter Beachtung der nachfolgenden Hinweise auszufüllen:
In Teil 1 des Betriebsbuches werden die Projekte dokumentiert, die fachbetriebspflichtige Arbeiten erforderlich machen. Die Projekte sind mit fortlaufender Nummer und mit der betrieblichen Projektbezeichnung einzutragen, um einen schnellen Zugriff auf die jeweilige Bauakte zu ermöglichen.

Einzutragen sind Neuanlagen und wesentliche Änderungen, Erneuerungen und Reparaturen an Altanlagen, an denen fachbetriebspflichtige Tätigkeiten durchgeführt wurden. Nicht fachbetriebspflichtige Tätigkeiten an solchen Anlagen können ebenfalls eingetragen werden; eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. 

Für jedes Projekt sind für die nachfolgenden Kriterien die jeweiligen Informationen einzutragen.

1. Datum: Hier ist der Tag der Beendigung der Arbeiten einzutragen.

2. Anlagenstandort: Hier sind Name und Adresse des Auftraggebers einzutragen.

3. Medium: Hier sind die in der Anlage gelagerten, abgefüllten, umgeschlagenen, hergestellten, behandelten oder verwendeten wassergefährdenden Stoffe entweder mit ihrer chemischen Bezeichnung oder ihrem Handelsnamen anzugeben.

4. WGK (1, 2, 3): Hier ist die maßgebliche Wassergefährdungsklasse des unter 3. angegebenen Mediums einzutragen.

5. Anlagekurzbeschreibung: Die Anlagenart ist so zu bezeichnen, dass sie leicht identifiziert werden kann, z.B. Ölheizungsanlage, Wasseraufbereitungsanlage, Kühlanlage, Rohrleitungsanlage, Transformator.

6. Vorgefundene Mängel: Hier sind alle vor Beginn der Tätigkeit festgestellten Mängel einzutragen, die Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage haben könnten. Hierzu zählen bei Neuanlagen z.B. auch unzureichende Fundamente oder bei Ölheizungsanlagen nicht fertig gestellte oder nicht mit Schutzanstrich versehene Auffangwannen.

7. Art der Tätigkeit: Hier ist die Gesamttätigkeit mit Stichworten zu bezeichnen z.B. Neuanlage, Einbau, Aufstellung, Anlagenbeseitigung, Reparatur, Umstellung, Wartung, Reinigung, Befüllung, Entleerung, Stilllegung.

8. Tätigkeit einer Fremdfirma: Hier sind Namen von anderen Unternehmen und Subunternehmen anzugeben, die an der Anlage gearbeitet haben (z.B. Einlagerung unterirdischer Behälter, Evakuierung von Rohrleitungen, Entsorgung von Sonderabfällen).

9. Art der Abnahme: Hier ist einzutragen, wie die Abnahme durchgeführt worden ist, z.B. durch Inaugenscheinnahme, durch Abdrücken mit inertem Gas oder einem anderen Medium, durch Probelauf mit Messungen oder ausschließlich durch Messungen.

10. Abnahme durch: Hier sind der Name sowie die Stellung der Person (Funktion, Firma) einzutragen.

11. Entsorgung von Abfallstoffen: Der Verbleib angefallener (auch kleinster) Restmengen oder verunreinigter wassergefährdender Stoffe ist zu dokumentieren, auch die Mitnahme zum Betrieb in die dortige Sammeltonne. Die Dokumentation hat entsprechend der Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen (Nachweisverordnung) zu erfolgen. Des Weiteren ist der Name der Firma einzutragen und anzugeben, ob sie ein Entsorgungsfachbetrieb gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz ist.

12. Unterschrift (bV oder Bauleiter): Die Unterschrift des betrieblich Verantwortlichen bzw. des Bauleiters dokumentieren die Richtigkeit der Angaben in den Punkten 1 bis 11. 

In Teil 2 des Betriebsbuchs sind die Aktivitäten des betrieblich Verantwortlichen (bV) zu dokumentieren, die Auskunft darüber geben, dass er seinen Pflichten nachgekommen ist.

Zunächst werden die Bestellung und ein mögliches Ausscheiden des betrieblich Verantwortlichen erfasst. Das Bestellungsschreiben und die Weisungsbefugnis sind dem Betriebsbuch beizufügen. Änderungen in der Person des betrieblich Verantwortlichen sind der Geschäftsstelle der GTGA unverzüglich mitzuteilen.

Weiter dokumentiert der betrieblich Verantwortliche seine Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere im Bereich des Gewässerschutzes, aber auch im Bereich seiner sonstigen Fachkunde sowie aller sicherheitsrelevanten Bereiche. Sofern im Unternehmen eine zentrale Dokumentation hinsichtlich der Planung und Realisierung der Fortbildungsmaßnamen, z.B. über ein Managementsystem wie DIN ISO 9001-2010, besteht, kann dies mit einem entsprechenden Hinweis im Betriebsbuch dokumentiert werden. 

Der betrieblich Verantwortliche überprüft mindestens einmal jährlich die betrieblichen Arbeitsmittel sowie die Montagewagen auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit. Wenn gemäß § 3 BetriebssicherheitsVO die Überprüfung der Arbeitsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit organisatorisch im Unternehmen verankert ist, dann sollte dieses im Betriebsbuch etwa wie folgt kurz beschrieben werden:
„Die Überprüfung der Arbeitsmittel gemäß § 3 BetrSichV ist im Unternehmen folgendermaßen organisiert (siehe auch Betriebsanweisung Nr. xxxx):

Verantwortlich für die Arbeitsmittelprüfung ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) mit den zugeordneten befähigten Personen. Sie überprüfen die einzelnen Arbeitsmittel an Hand der elektronisch geführten Lebenslaufakte für die einzelnen Arbeitsmittel und versehen die geprüften Arbeitsmittel mit den entsprechenden Prüfplaketten. Die Arbeitsmittel werden zentral über den Werkstattleiter ausgegeben.

Für jeden Montagewagen existiert eine spezifische Arbeitsmittelliste. Die Monteure sind dafür verantwortlich, dass der Montagewagen stets über alle Arbeitsmittel verfügt und dass sie jeweils vollständig, funktionstüchtig und im Prüfrhythmus sind.

Das System ist bei der FaSi einsehbar.“
Weiter sind Baustellenbegehungen, die der betrieblich Verantwortliche durchgeführt hat, und seine sonstigen Arbeitshinweise (Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Montagerichtlinien) zu dokumentieren. Zu Letzterem gehören z.B. das Aushändigen von GTGA-Merkblätter, Leitfäden oder anderer Papiere. 

In Teil 3 des Betriebsbuches sind die Aktivitäten zu dokumentieren, die die Mitarbeiter des Unternehmens betreffen, um im Sinne des Gewässerschutzes effizient tätig werden zu können.

Hierbei geht es um die innerbetrieblichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie um Unterweisungen der Mitarbeiter.

Weiter geht es um die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Fachkräfte sowie um Unterweisungen und Erläuterungen für die Mitarbeiter hinsichtlich gewässerschutzrelevanter und sicherheitstechnischer Betriebsanweisungen.

Sofern eine zentrale Dokumentation – etwa durch ein Managementsystem im Unternehmen verankert ist – sollte dieses hier kurz beschrieben werden, um einem externen Prüfer evtl. einen schnellen Zugang zu ermöglichen, z.B.:

„Dokumentation der Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter sowie der schriftlichen Betriebsanweisungen:
Die Dokumentation ist im Unternehmen wie folgt organisiert (siehe auch Betriebsanweisung Nr. xxxx):

Für sämtliche Mitarbeiter wird eine zentrale Dokumentation der internen und externen Fortbildungsmaßnahmen geführt, aus der das Datum der Maßnahme, der Veranstalter und das Thema hervorgehen. Die Teilnahmelisten sowie Kopien der Teilnahmebestätigungen der externen Veranstalter werden beim QM-Beauftragten zentral geführt. Die Originale der Teilnahmebestätigungen der externen Veranstalter werden den Personalakten der Mitarbeiter zugeführt.

Die Übersichten sind beim QM-Beauftragten einsehbar. Er führt auch den jährlichen Plan der Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter.

Schriftliche Betriebsanweisungen sowie Hinweise: Die Verfahrens- und Arbeitsanweisungen sowie sonstige Hinweise sind über das QM-System im Unternehmen erfasst und dokumentiert. Sie sind beim QM-Beauftragten einsehbar.“
Stand: März 2014

                         Betriebsbuch Teil 1



      Seite: ............
(fortlaufend nummerieren)

	lfd.Nr./Projekt-Nr.
	

	1. 
Datum
	

	2. 
Anlagenstandort
	

	3. 
Medium
	

	4. 
WGK (1, 2, 3)
	

	5. 
Anlagenkurzbeschreibung
	

	6. 
vorgefundene Mängel
	

	7. 
Art der Tätigkeit
	

	8. 
Tätigkeit von Fremdfirma (wer/was?)
	

	9. 
Art der Abnahme
	

	10. 
Abnahme durch
	

	11. 
Entsorgung von Abfällen durch
	

	12. 
Unterschrift (bV oder Bauleiter)
	


Betriebsbuch Teil 2 
2a. 
Bestellung und Ausscheiden der betrieblich Verantwortlichen

	Name
	bestellt am
	Bestellungsschreiben und Weisungsbefugnis

liegen vor
	ausgeschieden am

	Max Albrecht
	01.02.2010
	ja
	31.07.2012

	Heinz Mann
	01.08.2013
	ja
	

	Otto Mustermann (stellvertretender bV)
	01.08.2013
	ja
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Betriebsbuch Teil 2 
2b.
Teilnahme des betrieblich Verantwortlichen an Fortbildungsmaßnahmen

	Datum
	Veranstalter
	Thema
	Unterschrift des bV

	27.09.2010
	GTGA
	WHG-Grundkurs
	

	16.06.2012
	GTGA
	 „Aus Schäden lernen“
	

	23.04.2013
	GTGA
	WHG-Grundkurs
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Betriebsbuch Teil 2
2c. 
Überprüfung der betrieblichen Ausstattung auf Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit (mind. 1x/Jahr)
	Datum
	Was hat die Überprüfung ergeben? Wurden Maßnahmen ergriffen? Wenn ja, welche?

Alternativ: Kurze Beschreibung der organisatorischen Verankerung der regelmäßigen Überprüfung im Unternehmen.
	Unterschrift des bV

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Betriebsbuch Teil 2 
2d. 
Überprüfung der Montagewagen auf Vollständigkeit (mind. 1x/Jahr)
	Datum
	Was hat die Überprüfung ergeben? Wurden Maßnahmen ergriffen? Wenn ja, welche?
	Unterschrift des bV

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Betriebsbuch Teil 2
2e. 
Baustellenbegehungen sowie sonstige Arbeitshinweise

	Datum
	Thema
	Unterschrift des bV

	01.06.2012
	GTGA-Merkblatt Nr. 22 und 31 an alle Mitarbeiter
	

	27.06.2013
	Gewässerschutzrelevante Hinweise im Rahmen der jährlichen Arbeitsschutzunterweisung
	

	10.10.2013
	Begehung der Baustelle „Firma Hintertal“ in Adorf, Protokoll im Projektordner unter Projektnummer 206 abgelegt.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Betriebsbuch Teil 3
3a. 
Innerbetriebliche Fortbildungsmaßnahmen und Unterweisungen der Mitarbeiter
	Datum
	Durchführende(r)/

Veranstalter
	Thema
	Teilnehmer
	Unterschrift des bV

	27.01.2012
	bV
	Jährliche Sicherheitsbelehrung in Bezug auf WHG
	Die Teilnahmelisten sind zentral in der Personalabteilung hinterlegt.
	

	14.01.2013
	bV
	Jährliche Sicherheitsbelehrung in Bezug auf WHG
	Die Teilnahmelisten sind zentral in der Personalabteilung hinterlegt.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Betriebsbuch Teil 3
3b. 
Regelmäßige Teilnahme der Mitarbeiter an Fortbildungsmaßnahmen

	Datum
	Durchführende(r)/

Veranstalter
	Thema
	Teilnehmer
	Unterschrift des bV

	27.06.2013
	Wasserbetriebe Berlin
	Kurs „DIN 1988/EN1717“
	Die Teilnahmelisten sind zentral in der Personalabteilung hinterlegt.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Betriebsbuch Teil 3
3c. 
Durch den betrieblich Verantwortlichen erteilte gewässerschutzrelevante und sicherheitstechnische schriftliche Betriebsanweisungen sowie Hinweise

	Datum
	Thema
	Unterschrift des bV

	10.10.2013
	Betriebsanweisung „Umgang mit Vorkommnissen“
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